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A. Rechtsgrundlagen

Für den Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Bahnhofstr.2 “ im Gemeinde-

teil Trennfeld wird aufgrund der folgenden Rechtsgrundlagen festgesetzt: 

a) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S.

3634)

b) Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.

November 2017 (BGBI. I S. 3786).

c) Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I, S. 58), die zuletzt

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. I S.1057) geändert worden ist.

d) Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August

2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli

2019 (GVBl. S. 408) geändert worden ist.

e) Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82,

BayRS 791-1-U), das zuletzt durch Gesetz vom 21. Februar 2020 (GVBl. S. 34) geändert

worden ist.
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B. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Anlass und Ziel

Vorhabensträger ist der Bauherr Julian Giegerich, wohnhaft in der Bahnhofstr. 2, 97855 

Triefenstein.  

Das für das Vorhaben vorgesehene Grundstück liegt im Gemeindeteil Trennfeld des 

Marktes Triefenstein, in der Bahnhofstr. 2, Flur 1563. Auf dem Grundstück befindet sich 

bereits  ein Einfamilienhaus das am 06. Oktober 1921 errichtet worden ist, siehe Anlage 1 

„Bauplan“. Auf Grundlage einer Bauvoranfrage vom 18. Dezember 2018 war ein Um- und 

Anbau an das bestehende Wohnhaus zu einem Mehrfamilienhaus beabsichtigt.  

Der angefragte Um- und Anbau an das bestehende Wohnhaus zu einem Mehrfamilienhaus 

wurde am 17. Januar 2020 abgelehnt. Die Gründe dafür sind in der Anlage 2 „Ablehnung 

Bauantrag“ enthalten.  

Hinsichtlich der Aussicht, den Um- und Anbau an das bestehende Wohnhaus zu einem 

Mehrfamilienhaus bauaufsichtlich genehmigt zu bekommen, besteht ein öffentliches 

Interesse daran, dass eine Genehmigung nur erteilt werden kann, wenn baurechtliche und 

planungsrechtliche Bestimmungen dem Bauvorhaben und der Nutzung nicht 

entgegenstehen. 

Zielsetzung der Planung ist demzufolge, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 

einen Um- und Anbau an das bestehende Wohnhaus zu einem Mehrfamilienhaus mit 7 

Wohnungen gemäß den Plänen vom 24.09.2019 des Architekturbüros Architekturhoch 2, 

von Marktheidenfeld zu schaffen.  

Gestalterisch soll an das bestehende Einfamilienhaus auf drei Seiten angebaut werden. 

Geplant ist eine 3 geschossige Bebauung mit Flachdächern, wobei das unterste Geschoss 

als Kellergeschoss, wo auch die Lagerräume und die Garagen untergebracht sind, genutzt 

werden soll. Das Gebäude wird nur eine Wohnnutzung erhalten. Hierbei sind am 

bestehenden Gebäude einige Umbauten notwendig, welche in den Plänen vom 

24.09.2019 des Architekturbüros Architekturhoch 2, von Marktheidenfeld dargestellt sind.  

Die nachfolgenden Abbildungen beziehen sich auf das Projekt, das Gegenstand des 

Antrags auf vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
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Lage des Grundstückes - Luftbild (Quelle: googlemaps.de) 

Lageplan geplantes Vorhaben 
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Geplantes Vorhaben Nordansicht 

Geplantes Vorhaben Südansicht 

Geplantes Vorhaben Ostansicht 
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Geplantes Vorhaben Westansicht 

Geplantes Vorhaben Perspektive Nordost 

Geplantes Vorhaben Perspektive Südwest 
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2. Räumliche Lage des Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Gemeindeteil Trennfeld direkt an der 

Bahnhofstraße. Der Geltungsbereich ist ca. 4.260 qm groß und betrifft das Grundstück mit 

der Flurnummern 1563. Der Geltungsbereich wird abgegrenzt: 

- im Norden durch eine Seitenstraße mit der Flurnummer 549

- Im Osten durch die Flurnummer 550/1906/1909/1910

- Im Süden durch die Flurnummer 1571

- Im Westen durch die Bahnhofstrasse mit der Flurnummer 432

Das Grundstück fällt vom der Hauptstraße Richtung dem Fluss Main um ca. 4,2 m ab.

Das Grundstück mit der Flurnummer 1563 ist derzeit noch mit einem bewohnten Haus und

einer Garage und zwei Nebengebäuden bebaut, wobei die Garage mit der Umsetzung des

Vorhabens teilweise rückgebaut bzw. mit eingebunden wird.

Das Grundstück befindet sich mit dem östlichen Teil im Überschwemmungsgebiet des

Maines. Die Überschwemmungsgebietspläne liegen bei der VGem Marktheidenfeld und

dem Landratsamt Main-Spessart, Karlstadt (Untere Wasserbehörde), während der

a l l geme inen D iens ts tunden zu r E ins i ch tnahme aus . Neben der aktuell

gültigen Hochwassergrenze von 1998 wurde auch die zukünftige Hochwassergrenze von 
2020 mit aufgenommen. D ie Grenze de r Überschwemmungsgebiete von 1998 
und 2020 wurden im zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes mit aufgenommen. Der Höhenbereich des Grundstückes beträgt 

zwischen 146,56m ü.NN und 142,36m ü.NN, OK FFB EG liegt bei 147,72m ü.NN, OK FFB 
KG liegt bei 145,00m ü.NN.  Das Gelände wird im Zuge der Baumaßnahme abgeflacht und 
mit einem Mindestgefälle angepaßt so daß das Hochwasser mehr Fläche erhält.

Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
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3. Übergeordnete Planungen und sonstige Vorgaben

3.1. Regionalplan Würzburg (2)

Der Regionalplan Region Würzburg (2) Text (Stand 17.10.2017), Plan (Stand 1.03.2018)

weist die plangegenständliche Fläche als allgemeines ländlichen Raum.

Damit ist die Planung mit den Erfordernissen des Regionalplans vereinbar.

 Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde hat in der 

Stellungnahme vom 20.07.2020 keine Einwände aus landesplanerischer Sicht  zu dem 

hier geplanten Vorhaben, siehe Anlage 6.  

3.2. Flächennutzungsplan des Marktes Triefenstein

Gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan nach Rechtskraft 

des Bebauungsplans der Innenentwicklung im Wege der Berichtigung angepasst werden. 

3.3. Städtebau / Bauleitplanung des Landratsamtes Main Spessart 

Das Landratsamt Main Spessart hat in der Stellungnahme vom 26.06.2020 keine 

Einwände aus landesplanerischer Sicht zu dem hier geplanten Vorhaben, s.Anlage 10. 

3.4. Öffentlich-rechtliche Bindungen 

3.4.1. Wasserwirtschaftliche Belange 

3.4.1.1.Altlasten und Bodenschutz 

Mit der vorliegenden Planung besteht seitens des Wasserwirtschaftsamt 

Aschaffenburg grundsätzlich Einverständnis, siehe Anlage 9 vom 30.07.2020.  

 Aus den Daten der Bayerischen Vermessungsverwaltung geht hervor, dass am 

Flurstück Nr. 1563 ein wertvoller Boden mit einer Bodenzahl von 68 vorliegt, was auf 

eine hohe natürliche Ertragsfähigkeit schließen läßt, deshalb sollte bereits bei der 

Planung für einen möglichst geringen Bodeneingriff gesorgt werden um gemäß 

der abfallrechtlichen Zielhierarchie (§6 KrWG) Bodenaushub zunächst zu vermeiden 

bzw. Wiederzuverwerten. Für überschüssiges Aushubmaterial und den 

jeweiligen Verwertungs- bzw. Entsorgungsweg sind die rechtlichen und 

technischen Anforderungen (§12 BBodSchV, Leitfaden zu Verfüllung von Gruben und 

Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 Stand 1997 sowie DepV) maßgeblich und 

die Annahmekriterien eines Abnehmers zu berücksichtigen. Hier empfiehlt sich eine 

frühzeitige Einbeziehung in die Planung und entsprechende 

Vorerkundungsmaßnahmen. Beim Erdaushub ist der wertvolle Mutterboden seitlich 

zu lagern und abschließend wieder als oberste Schicht einzubauen bzw. einer 

geeigneten Verwendung zuzuführen.  

 Die Firma isu Umweltinstitut GmbH ansässig in der Sanderstrasse 23-25  97070 

Würzburg wurde mit der Erstellung des Bodengutachtens für das zu bebauende 

Grundstück beauftragt. Das Bodengutachten ist in Anlage 14 beigefügt. 
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3.4.1.2.Wasserversorgung, Grundwasserschutz

Stellplätze, Zufahrten und Wege sind entweder versickerungsfähig auszubauen oder so 

zu befestigen, dass eine seitliche Versickerung über die belebte Bodenzone gewährleistet 

ist. Im Zuge von Baumaßnahmen an bestehenden Stellplätzen, Zufahrten oder Wegen 

sind diese zu entsiegeln.  

Verschmutzungen des Grundwassers aufgrund der Bauarbeiten sind durch 

entsprechende Schutzmaßnahmen zu verhindern. Bei den geplanten Vorhaben sind die 

Vorgaben des Allgemeinen Grundwasserschutzes (Anforderungen nach 

Wasserhaushaltsgesetz und Bayerischem Wassergesetz) zu beachten.  

3.4.1.3.Oberflächengewässer / Überschwemmungsgebiete

 Der östliche Teil des beplanten Gebiets befindet sich im amtlich festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet des Mains, einem Gewässer I. Ordnung. Siehe hierzu 

Verordnung vom 08.03.1998 mit deren Verboten. Des Weiteren wird auf die sonstigen 

Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwämmungsgebiete gemäß §78a 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hingewiesen. Demnach ist die Errichtung von Mauern, 

Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können, untersagt.  

Der westliche Teil des beplanten Flurstückes befindet sich im Risikogebiet gemäß 

§78b WHG. Demnach ist die Errichtung von Heizölverbraucheranlagen (§78c WHG)

untersagt.  Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Überschwemmungsgebiet, kann eine 

Bebauung erst unter Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlages von 25cm ab einer 

Höhe von 145,26m ü.NN als hochwasserangepaßt betrachtet werden.  

Im Jahr 2020 wurde das Überschwemmungsgebiet neu berechnet (s.Anlage 15), was 

gegenüber der Version aus 1998 einen größeren Umgriff zur Folge hatte. Diese wurde 
bereits in den zeichnerischen Teil mit aufgenommen. Die Grenzen des ermittelten und des 

festgesetzten Überschwemmungsgebietes wurden mit Hilfe von BayernAtlas in die 

Planung mit aufgenommen. Das Wasserwirtschaftsamt empfiehlt in der Anlage 9 den bei 

einem hundertjährlichen Hochwasser gefährdeten Bereich der Fl. Nr. 1563 (Anlage 13), 

GmKg. Trennfeld aus der Satzung herauszunehmen. 

3.4.1.4.Klimawandel 

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg empfiehlt in der Stellungnahme vom 

30.07.2020 (siehe Anlage 9), dass vor Inkrafttreten des Bebauungsplans nachgewiesen 

wird, dass der Untergrund für eine Versickerung geeignet ist. Es ist unter anderem sicher 

zu stellen, dass der zu durchsickernde Boden frei von Belastungen (Z0) ist.  

Anfallendes Niederschlagswasser ist grundsätzlich getrennt von häuslichem Abwasser 

zu beseitigen. Dabei ist eine Versickerung über den bewachsenen Oberboden in 

das Grundwasser einer Einleitung in ein Oberflächengewässer vorzuziehen. Bei 
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einer Versickerung sind die Vorgaben des DWA-Merkblattes M153 „Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) sowie der Technischen Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 

(TRENGW) zu beachten. Bei einer Einleitung des Niederschlagswassers in ein 

Oberflächengewässer sind die technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 

gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) zu 

berücksichtigen. Sollte die NWFreiV bzw. die TRENOG nicht greifen, wäre eine 

wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Main-Spessart zu beantragen.  Generell 

wird auch seitens des Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg empfohlen Gründächer 

vorzuziehen, speziell bei Nebenanlagen wie Garagen um sich an den Klimawandel 

anzupassen. Die Vorzüge von Gründächern sind hierbei in der Anlage 9 ausführlich 

geschildert.  

3.4.2. Bergbau 
Das Vorhabengebiet liegt in keinem Einwirkungsbereiches des Bergbaus. 

3.4.3. Bodendenkmäler 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind derzeit keine Baudenkmale vorhanden und keine 

Bodendenkmale bekannt. 

Sollten bei Erdarbeiten Funde oder Befunde (z.B. Steinsetzungen, Verfärbungen, 

Scherben, Knochen, Metallgegenstände o.ä.) entdeckt werden, sind diese unverzüglich 

der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Main-Spessart anzuzeigen (Art. 8 

Abs.1-2 BayDSchG). Siehe hierzu besonders auch die Anlage 8 Stellungnahme vom 

23.06.2020 des Herr Dr. Jochen Haberstroh, Referatsleiter des Bayerischen Landesamt 

für Denkmalpflege bzgl. Angaben und Hinweise bei Funden oder Befunden.  

3.4.4. Übergeordneter Verkehr 

Das innerörtliche Plangebiet weist sehr gute Verbindungsmöglichkeiten zur Autobahn A3 

in Richtung Würzburg und Frankfurt am Main und ist damit in das 

übergeordnete Verkehrssystem integriert. 

3.4.5. Versorgungsleitungen 

Die komplette Erschließung mit Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Telekom 

und Müllentsorgung für das bestehende Wohnhaus besteht seit 35 Jahren. Für den 

geplanten Um- und Anbau sind weitgehend an diese vorhandenen Leitungen 

anzuschließen. Sollten diese nicht ausreichend dimensioniert sein, so müssen die 

Leitungen für den geplanten Um- und Anbau an die Hauptleitungen welche auf 

der Bahnhofstraße liegen, 
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angeschlossen werden. Für Abwasserleitungen siehe Anlage 11 Kanalplan Bahnhofstraße 

im Maßstab 1:500. 

3.4.6. Brandschutz 

Die Stellungnahmen sowohl des Brandamtsrates Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Florian  

Pernpeintner vom Bauamt Triefenstein vom 29.06.2020 (Anlage 4) und des 

Kreisbrandrates Herr Peter Schmidt von der Kreisbrandinspektion des Landkreises Main-

Spessart vom 01.07.2020 (Anlage 5) sind bei der Planung des Brandschutzes zu 

beachten. 

3.4.7. Wasserstraßen- und Schifffahrt 

Die Stellungnahme des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg vom 

24.06.2020 bzgl. der Auswirkungen am Grundstück verlaufenden Main Flusses sind zu 

beachten, siehe Anlage 7.  

4. Wesentliche Auswirkungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

4.1. Aufstellungsverfahren 

Der Bebauungsplan dient den Zielen des § 13 a Abs. 1 Satz 1 BauGB. 

Als formale Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift bestimmt der Gesetzgeber 

dem Grunde nach lediglich, 

- dass nach den Festsetzungen des Bebauungsplans eine Grundfläche von weniger

als 20.000 qm bebaut werden darf und

- dass durch den Plan keine Vorhaben begründet werden dürfen, die der Pflicht zur

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.

Der vorliegende Bebauungsplan dient Maßnahmen der Innenentwicklung durch 

Nachverdichtung in Form der künftigen Nutzung als Mehrfamilienhaus und kann nach 

§13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren

aufgestellt werden. 

Das beschleunigte Verfahren wird ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 

4 BauGB durchgeführt. 
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Der Bebauungsplan erfüllt die nach § 13a Abs. 1 BauGB erforderlichen Kriterien für  die 

Durchführung des beschleunigten Verfahrens: 

X = Kriterium erfüllt 

Im beschleunigten Verfahren 

• gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1

BauGB entsprechend;

• kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht,

auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die

geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt

werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen;

• soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von

Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung

von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen

werden;

• gelten in den Fällen des§ 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung

des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des§ la Abs. 3 Satz 6 BauGB vor

der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ausgleichsmaßnahmen sind somit

nicht erforderlich

Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist der in den Bebauungsplan 

integrierte Vorhaben- und Erschließungsplan. 

1. Es ist eine zulässige Grundfläche i.S. § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzt oder X

2. eine Größe der Grundfläche ist festgesetzt von insgesamt weniger als 
20.000m².

X

3.
Die zulässige Grundfläche befindet sich im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans oder mehrerer, in engem sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang stehenden Bebauungsplänen.

X

4.
Es werden keine Vorhaben vorbereitet, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG oder nach Landesrecht unterliegen. X

5.
Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 
6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter. X
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5. Art der baulichen Nutzung

5.1. Baugebiet 

Der gesamte räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird 

als Reines Wohngebiet gemäß § 3 der BauNVO festgesetzt. 

5.2. Art der baulichen Nutzung 

Zur Festsetzung gelangt ein reines Wohngebiet (WR) nach §3 BauNVO. 

Allgemein zulässig sind 

- Wohngebäude

6. Maß der baulichen Nutzung

6.1. Allgemeines 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der 

Grundflächenzahl auf max GRZ=0,20, der Zahl der Vollgeschosse auf III und der 

maximalen Attikahöhen der Gebäude mit 6,55m über OK FFB EG mit 0,00m=147,82m 

ü.NN wie es auch im Plan „Ansichten, Schnitt, Perspektive“ vom 24.09.2019 des 

Architekturbüros Architektur² festgelegt worden ist.  

6.2. Zulässiges Maß der baulichen Nutzung 

6.2.1. Die Festsetzung der Grundflächenzahl, und der Zahl der Vollgeschosse erfolgt durch 

Planeintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

6.2.2. Die Zahl der Vollgeschosse wird mit III als Höchstgrenze festgesetzt.

6.2.3. Die maximal zulässigen Gebäudehöhen (Attikahöhen) nach§ 18 BauNVO sind in 

Meter angegeben und im zeichnerischen Teil festgesetzt. Die Attikahöhe (AH) ist 

das Maß zwischen der maximalen Erdgeschossfußbodenhöhe 0,00m=147,82m 

ü.NN und dem Schnittpunkt zwischen Außenwand der Dachhaut und dem oberen 

A b s c h l u s s d e r A u ß e n w a n d . D i e B e z u g s h ö h e i s t d i e m a x i m a l e 

Erdgeschossfußbodenhöhe. Die Erdgeschossfußbodenhöhe darf höchstens 1,30m 

über der Straßenoberkante der jeweils nächstliegenden öffentlichen 

Erschließungsstraße, in diesem Fall die Bahnhofstraße l iegen. Als 

Höhenbezugspunkt gilt die Mitte der Bahnhofstraße auf  mittiger Höhe des des 

bestehendes Wohnhauses, welches 146,52m ü.NN beträgt.  Aus dem 

Vermessungsplan (siehe Anlage 12) ergibt sich daraus eine maximale Höhe für den 

Erdgeschossfußboden von 146,52m ü.NN + 1,30m=147,82m ü.NN.
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7. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen, Abstandsflächen

7.1. Bauweise 

Für das gesamte Baugebiet wird eine offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO 

festgesetzt.

7.2. Abstandsflächen 

Die im zeichnerischen Teil eingezeichnete Baugrenze ersetzt nach Art.6 Abs. 5 

Satz3 BayBO die Abstandsflächenberechnung.  

7.3. Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Eintrag der Baugrenzen festgelegt. Je 

nach Gebäudehöhe gelten unverändert die Höchstwerte der BayBO für Grenz- und 

Gebäudeabstände.

8. Maßnahmen zur Begrünung

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. §9 Abs. 1 Nr.

25a BauGB

8.1. Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind 

sämtliche nicht für den Fahrverkehr benötigten Freiflächen als geordnete Grünflächen 

anzulegen, einzusäen, zu bepflanzen und dauernd zu pflegen und zu erhalten. Rechtliche 

Grundlage bildet die DIN 18920. 

8.2. Sämtliche im Nachbarrecht geforderten Mindestabstände der Bepflanzungen zu privaten 

Angrenzern sind einzuhalten 

8.3. Siehe auch Anlage 3 auf S. 21 „Begründung zur Grünordnung“ des Landschafts-

architekten Leimeister vom 09.06.2020 

8.4. Die in den Planunterlagen genannten Maßnahmen zur Eingrünung müssen unverzüglich 

nach Bezugsfertigkeit des Wohnhauses Umgesetz werden. 

8.5. Artensschutzrecht (saP) - Ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote gemäß §44 Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetze lässt sich ausschließen, wenn die in den Planunterlagen 

genannten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Auswirkungen 

beachtet bzw. umgesetzt werden. 
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9. Erschließung

9.1. Oberflächenwasser § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB 

Garagenzufahrten, Stellflächen, Vorplätze und Terrassen sind wasserdurchlässig 

anzulegen. 

9.2. Verkehrserschließung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes grenzt im Westen an die 

bestehende Verkehrsfläche der Bahnhofstrasse und im Norden an die öffentliche 

Seitenstrasse mit der Flurnummer 549. Die innere Erschließung des Plangebiets erfolgt 

an den bereits bestehenden Zugängen, im Norden über die Seitenstrasse Flurnummer 

549. Zufahrt zu den bestehenden Garagen und zu den neu zu errichteten Garagen im

nördlichen Anbau.  

Die Südliche Zufahrt zu den Garagen und Besucherstellplätzen erfolgt über die 

Bahnhofstrasse und Flurstücksnummer 432, da bereits eine Zufahrt für die Scheune 

existiert. Die Verbleibenden Freiflächen auf dem Plangebiet wird durch den 

Vorhabenträger als Grünfläche angelegt. 

Die Flächen für den ruhenden Verkehr sind als Garagen im Untergeschoss des geplanten 

Mehrfamilienhauses geplant, weiterhin wird die bestehende Garage an die 

Umbaumaßnahmen angepaßt und weiterhin verwendet. Es besteht außerdem die 

Möglichkeit, vor den Garage noch ein weiteres Fahrzeug abzustellen. 
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C. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Gestaltung des Anbaues

Allgemeines

Die Angaben aus dem beigefügtem Vorhaben- und Erschließungsplan vom 24.09.2019 
sind einzuhalten.

Dach

Der 3-seitige Anbau um das bestehende Einfamilienhaus wird mit einem Flachdach und 
einer Gefälledämmung von 2°bis 5° ausgeführt.

Immisionschutz

Im festgesetzten Wohngebiet soll das Wohnhaus in ein Mehrfamilienhaus erweitert wer-
den. Der Planbereich liegt an der Kreisstrasse MSP 38 und ist Verkehrslärm belastet. 
Aufgrund der Überschreitung der Grenzwerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau 
mit 50dB(A) tags und 40dB(A) nachts, sind an der am stärksten betroffenen Gebäudeseite 
(Westseite) keine Ruheräume (Schlaf- und Kinderzimmer) zugelassen. Wenn eine solche 
Raumorientierung nicht möglich ist, sind Schlaf- und Kinderzimmer ausnahmsweise 
zulässig, wenn in den Räumen eine fensterunabhängige Be- und Entlüftung unter 
Berücksichtigung der neuesten EnEV verbaut wird. In Verbindung mit nicht zu öffnenden 
Schallschutzfenster ist eine ausreichende Belüftung gewährleistet. Der daraus 
resultierendem Schallschutz werden gute bauliche Immisionsverhältnisse erreicht. 

2.

2.1.

Garagen und Stellplätze

Jeder Wohneinheit im Plangebiet wird eine Garage bzw. Stellplatz zugeordnet. Den 
geplanten 7 Wohnungen werden 6 Garagen mit vorgelagertem Stellplatz im 
Kellergeschoss des Neubaus errichtet sowie die bestehende Garage auf dem Garage 
nach geeigneten Umbaumaßnahmen weiterhin verwendet. Bei den vorgelagerten 
Stellplätzen handelt es sich jedoch nicht um einen notwendigen Stellplatz im Sinne des § 
20 GaStellV. Die vorgelagerten Stellplätze tragen lediglich der Tatsache Rechnung, dass 
in zahlreichen Einfamilienhaushalten Bedarf für das Abstellen eines zweiten Fahrzeuges 
vorhanden ist. Hierbei wird der private Zufahrtsbereich genutzt und der Verkehrsraum 
gleichermaßen entlastet. Für die Besucher werden 2 Besucherstellplätze m im Plangebiet 
erstellt, im zeichnerischen Teil mit P1 und P2 bezeichnet. Der Stellplatzschlüssel für die 
Besucherstellplätze ist 1 Stellplatz pro 4 Wohneinheiten. Zudem ist eine gute 
Benutzbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel für die zukünftige Bevölkerung der 
Wohngebiete gegeben. So ergibt sich bei insgesamt 7 Wohneinheiten ein Bedarf von 2 
Stellplätzen für Besucher. Diese Stellplätze sind dauerhaft als Parkplätze für die 
Allgemeinheit zu kennzeichnen. Die zukünftige Pflege und Verkehrssicherungspflicht 
obliegt der Vorhabenträgerin. Entsprechende Regelungen werden im Durchfüh- 

rungsvertrag getroffen.
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2.2. Stellplätze und Fahrgassen müssen den Richtlinien für die Anlage des ruhenden Verkehrs 

und der Garagenverordnung entsprechen. Das heißt sie müssen mindestens 5.00 m, 

bzw. bei Anordnung parallel zur Fahrgasse 6,00 m lang und 2.30 m breit sein und dürfen 

nicht eingeengt werden. 

3. Einfriedungen

3.1. Bestand 

Die Grundstücksgrenze war beim Erwerb des Objekts 1989 bereits komplett eingefriedet. 

Süd-, Ost- und Nordseite sind mit Maschendrahtzaun mit einer höhe von ca. 160-180 cm 

versehen. Die Westseite zur Straße ist mit einer Gartenmauer und einem geschweißt- und 

verzinktem Eisenzaun mit einer Höhe von ca. 160cm versehen.  

3.2. Umbau 

Die Einfriedung zur Straßenseite wird im Zuge des Umbaus teilweise entfernt, bis zum 

Anschluss des Neubaus. Die Einfriedung Ecke Nord/West bleibt zunächst bestehen. 

Ebenso sollen die bestehenden Einfriedungen Süd-, Ost- und Nordseite zunächst erhalten 

bleiben. 

D. Massnahmen zur alsbaldigen Verwirklichung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

1. Durchführungsvertrag

Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur Verwirklichung 

des Vorhabens.
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E. Hinweise zum Verfahren

Grundlage des Verfahrens ist das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung 

(BauNVO), die Bayer. Bauordnung (BayBO) und die Planzeichenverordnung (PlanzV), 

jeweils in der neuesten Fassung. 

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung vom 11.Februar .2020 die Neuaufstellung eines 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Bahnhofstr.2“ mit gleichzeitiger Berichtigung des 

Flächennutzungsplans. 

Die Änderung wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt. Die 

Bauleitplanung dient der Nachverdichtung. Die Änderung fällt unter § 13 a Abs. 1 Nr. 1 

BauGB, da die zulässige Grundfläche im Änderungsbereich mit ca. 4.200 m² weniger als 

20.000 m² beträgt. 

Durch die Planung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt (§ 13 a Abs. 1 Satz 4 

BauGB). Auch bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 

Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter, nämlich den Erhaltungszielen und des 

Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen 

Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes –FFH/SPA-Flächen- (§ 13a 

Abs. 1 Satz 5 BauGB). Es bestehen außerdem keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der 

Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 

Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB werden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 

nach § 13 Abs 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend angewendet. Damit sind insbesondere 

eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, ein Umweltbericht nach § 2a BauGB, die 

Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, sowie die zusammenfassende Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB, nicht 

erforderlich. Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung entfällt gem. § 

13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB. 
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Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt nach § 10 Absatz 3 BauGB mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung 

der Genehmigung in Kraft. 

Der Bebauungsplan ist damit am ……………………………………… in Kraft getreten. 

Triefenstein, den …………………… 

Für die Gemeinde 

_____________________________ 

Deckenbrock, Erste Bürgermeisterin 

BIMing3D - Ingenieurbüro für das Bauwesen 
Hainleite 46, 97346 Iphofen 
Tel.: 09323 / 877 3152, Fax: 09323 / 877 3153, info@biming3d.de 
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F. Anlagen

1. Anlage 1 „Bauplan“ von 1916 - 1921
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2. Anlage 2 „ Ablehnung Bauantrag“
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3. Anlage 3 „ Begründung zur Grünordnung“, Landschaftsarchitekt Leimeister
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Bahnhofstraße 2“ 

in Triefenstein OT Trennfeld 
Lkrs. Main-Spessart 

Begründung zur Grünordnung 

Aufgestellt : 
Marktheidenfeld, den 9.6.2020 
Geändert : 

................................................... 
W. Leimeister
LANDSCHAFTSARCHITEKT 
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I. RECHTSGRUNDLAGE
Der Bebauungsplan muss die Ziele und Grundsätze von Naturschutz und Land-
schaftspflege beachten.
Die Grünordnung ist die fachbezogene Planungsdisziplin des Natur- und Landschafts-
schutzes, wonach der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft dargelegt und
bewertet wird sowie die Maßnahmen festgelegt werden, die die Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege verwirklichen.
Rechtsgrundlage der Grünordnung bilden das Baugesetzbuch und das Bayerische Na-
turschutzgesetz. Hiernach sind die Maßnahmen zur Erhaltung, Gestaltung und Pflege
der Landschaft innerhalb der Bauleitplanung vorzusehen.

II. NATÜRLICHE GRUNDLAGEN

2.1. Lage
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Trennfeld östlich der Bahnhofstraße und erstreckt sich
von dort Richtung Main.
Es grenzt im Norden Wohnbebauung, im Nordosten an landwirtschaftliche Nutzflächen,
im Osten an das Mainvorland, im Süden an Obstgrundstücke, im Südwesten an Wohn-
bebauung und im Westen an die Bahnhofstraße an.
Der östliche Teil des Grundstücks liegt im Überschwemmungsgebiet des Maines.
Die Fläche ist leicht nach Osten Richtung Main hingeneigt.
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 4200 m².

2.2. Nutzung und Vegetation 
Auf dem Grundstück befindet sich ein älteres Einfamilienhaus mit anschließenden Ga-
ragen und versiegelten Zufahrtsflächen. Nach Osten hin schließen sich Restbestände 
von gärtnerisch gestalteten Freiflächen an. Dieser Bereich des Gesamtgrundstück ist 
von der Baugrenze umgrenzt. An diese Freiflächen grenzt nach Osten, d.h. Richtung 
Main, eine große Fläche, auf der in den letzten Jahren Obstbäume und Beerensträu-
cher gepflanzt wurden, an. Der Standraum wird als Wiesenfläche, die mehrmals im 
Jahr gemäht wird, unterhalten. Außerhalb des Geltungsbereichs grenzen hier weitere 
Bestände von Obstgehölzen an. Ganz im Osten ragt ein kleiner Teilbereich mit ca. 250 
m² eines zusammenhängenden Waldbestandes in den Geltungsbereich. Der Bestand 
dort umfasst Robinien, Buchen, Eichen, Kastanie, Eberesche, Fichte und Lärche. Ent-
lang der nordöstlichen Außengrenze wächst eine schmale Hecke.  
Im südlichen Teil des Geltungsbereiches steht eine alte Scheune mit angebauten 
Schuppen; der Umgriff ist versiegelt. 
Offene Gewässer od. wechselfeuchte Bereiche sind im Geltungsbereich nicht vorhan-
den. 
Das Grundstück ist nicht Teil eines kartierten Biotops oder einer Fläche, die nach dem 
Bay. Naturschutzgesetz geschützt ist. 

2.3. Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Klima und Lufthygiene 
Die Auswirkungen der gepl. Bebauung auf die kleinklimatischen Verhältnisse (Kaltluft-
abfluss, Verdunstung, Staubbindung o.ä.) durch die gepl. Bebauung sind äußerst ge-
ring.  

Lärm und Licht 
Durch die geplante Bebauung ist keine nennenswerte Beeinträchtigung durch Lärm- 
und Lichtemissionen zu erwarten sind. 
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Boden und Geomorphologie 
Durch die Überbauung kommt es zu einer dauerhaften Verringerung des belebten 
Oberbodens in sehr geringem Umfang. Die Gefahr von Erosionen auf Grund der Be-
bauung besteht nicht. 

Grundwasser 
Da Grundwasser eines geschlossenen Grundwasserkörpers erst in größeren Tiefen, 
die bautechnisch nicht relevant sind, zu erwarten ist, ist nicht mit einer Gefährdung des 
Grundwassers zu rechnen.  

Oberflächen- und Niederschlagswasser 
Auf Grund der geringen GRZ wird der Eingriff in die Abfluss–Situation nur sehr gering 
sein.  

Flora und Fauna 
Durch die bauliche Nutzung kommt es zu einem sehr geringen Verlust von bisher un-
versiegelten Flächen und Vegetationsbeständen und damit von Teillebensräumen für 
verschiedene Tierarten. Der Eingriff wird aber nicht zu nachhaltigen Störungen von lo-
kalen Populationen führen. 

Landschaftsbild 
Durch den Bau von Gebäuden wird die Bebauung an dieser Stelle verdichtet. Da es 
sich aber dabei um eine bauliche Ergänzung in Zusammenhang mit dem Bestandsge-
bäude handelt, werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild völlig unerheblich 
sein.  

Erholung  
Die Auswirkungen auf die Erholungsnutzung in den angrenzenden Bereichen, z.B. 
wohnortnahe Erholung im Bereich des Mainvorland, sind als sehr gering anzusehen.  

Kultur- und Sachgüter 
Durch die geplante Bebauung gibt es keine Auswirkungen auf denkmalsgeschützte 
Objekte. 

III. PLANUNGSZIEL UND MASSNAHMEN

3.1. Planungsziel 
Ziel des Grünordnungsplanes ist es, die Eingriffsauswirkungen im Geltungsbereich 
durch eine entsprechende Planung zu verringern und 
- eine Verringerung der Versiegelungseffekte und Förderung von Verdunstung

und Versickerung (Grundwasserneubildung)
- eine Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse durch eine Bepflanzung im

Innenbereich
- einen Schutz der vorhandenen Grünstrukturen innerhalb des Plangebietes
zu erreichen.
Zur Verwirklichung dieser Planungsziele sind in der Grünordnung die entsprechenden
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen enthalten.

 3.2. Maßnahmen 
Die Obstbäume und Beerensträucher sowie der Waldbestand an der östlichen Grund-
stücksgrenze sollen erhalten werden. 
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Als natürliche Abschirmung zur Bahnhofstraße und zu  angrenzenden Grundstücken 

hin muss innerhalb des Geltungsbereiches ein neues Rahmengrün angelegt und mit 
Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden, um so eine intensive Eingrünung des neu-

ern Gebäudes mit Bäumen zu erreichen und die Auswirkungen auf das Orts- und Land-

schaftsbild sowie auf die kleinklimatischen Verhältnisse zu minimieren. Die Artenlisten 
für das Rahmengrün und die Baumpflanzungen enthalten sowohl heimische Gehölze 

als auch nicht heimische, aber standortverträgliche Arten. 

Beim Ausbau der untergeordneten Wegeflächen (z.B. Terrassen und Fußwege) mit 

einer Ableitung des Oberflächenwassers in die belebten Oberbodenschichten der an-
grenzenden Vegetationsflächen wird der Eingriff in die Grundwasserneubildung redu-

ziert. 

IV. BILANZ

Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 0,42 ha. Der Bebauungsplan

weist ein allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer GRZ von 0,2.
Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung mit einer Flächengröße unter 20 000

Quadratmetern erfolgt nach § 13a Abs.2 Nr.4 BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichs-er-

mittlung.

V. UMWELTBERICHT

Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung mit einer Flächengröße unter 20 000

Quadratmetern muss nach § 13a Abs.3 Nr.1 BauGB keine Umweltprüfung durchge-
führt werden.
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12. Anlage 12 Vermessungsplan, nicht maßstabsgetreu
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Begründung zur Grünordnung 

I. RECHTSGRUNDLAGE
Der Bebauungsplan muss die Ziele und Grundsätze von Naturschutz und Land-
schaftspflege beachten.
Die Grünordnung ist die fachbezogene Planungsdisziplin des Natur- und Land-
schaftsschutzes, wonach der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft darge-
legt und bewertet wird sowie die Maßnahmen festgelegt werden, die die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege verwirklichen.
Rechtsgrundlage der Grünordnung bilden das Baugesetzbuch und das Bayerische
Naturschutzgesetz. Hiernach sind die Maßnahmen zur Erhaltung, Gestaltung und
Pflege der Landschaft innerhalb der Bauleitplanung vorzusehen.

II. NATÜRLICHE GRUNDLAGEN

1. Lage
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Trennfeld östlich der Bahnhofstraße und erstreckt sich
von dort Richtung Main.
Es grenzt im Norden Wohnbebauung, im Nordosten an landwirtschaftliche Nutzflä-
chen, im Osten an das Mainvorland, im Süden an Obstgrundstücke, im Südwesten an
Wohnbebauung und im Westen an die Bahnhofstraße an.
Der östliche Teil des Grundstücks liegt im Überschwemmungsgebiet des Maines.
Die Fläche ist leicht nach Osten Richtung Main hingeneigt.
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 4200 m².

2. Nutzung und Vegetation
Auf dem Grundstück befindet sich ein älteres Einfamilienhaus mit anschließenden
Garagen und versiegelten Zufahrtsflächen. An das Gebäude schließen sich Restbe-
stände von gärtnerisch gestalteten Freiflächen an. Dieser Bereich des Gesamtgrund-
stück ist von der Baugrenze umgrenzt. An diese Freiflächen grenzt nach Osten, d.h.
Richtung Main, eine große Fläche, auf der in den letzten Jahren Obstbäume und
Beerensträucher gepflanzt wurden, an. Der Standraum wird als Wiesenfläche, die
mehrmals im Jahr gemäht wird, unterhalten. Außerhalb des Geltungsbereichs gren-
zen hier weitere Bestände von Obstgehölzen an. Ganz im Osten ragt ein kleiner Teil-
bereich mit ca. 250 m² eines zusammenhängenden Waldbestandes in den Geltungs-
bereich. Der Bestand dort umfasst Robinien, Buchen, Eichen, Kastanie, Eberesche,
Fichte und Lärche. Entlang der nordöstlichen Außengrenze wächst eine schmale He-
cke.
Im südlichen Teil des Geltungsbereiches steht eine alte Scheune mit angebauten
Schuppen; der Umgriff ist versiegelt.
Offene Gewässer od. wechselfeuchte Bereiche sind im Geltungsbereich nicht vor-
handen.
Das Grundstück ist nicht Teil eines kartierten Biotops oder einer Fläche, die nach dem
Bay. Naturschutzgesetz geschützt ist.

2.3. Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Klima und Lufthygiene 
Die Auswirkungen der gepl. Bebauung auf die kleinklimatischen Verhältnisse (Kalt-
luftabfluss, Verdunstung, Staubbindung o.ä.) durch die gepl. Bebauung sind äußerst 
gering.  

Lärm und Licht 
Durch die geplante Bebauung ist keine nennenswerte Beeinträchtigung durch Lärm- 
und Lichtemissionen zu erwarten sind. 
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Boden und Geomorphologie 
Durch die Überbauung kommt es zu einer dauerhaften Verringerung des belebten 
Oberbodens in sehr geringem Umfang. Die Gefahr von Erosionen auf Grund der Be-
bauung besteht nicht. 

Grundwasser 
Da Grundwasser eines geschlossenen Grundwasserkörpers erst in größeren Tiefen, 
die bautechnisch nicht relevant sind, zu erwarten ist, ist nicht mit einer Gefährdung 
des Grundwassers zu rechnen.  

Oberflächen- und Niederschlagswasser 
Auf Grund der geringen GRZ wird der Eingriff in die Abfluss–Situation nur sehr gering 
sein.  

Flora und Fauna 
Durch die bauliche Nutzung kommt es zu einem sehr geringen Verlust von bisher un-
versiegelten Flächen und Vegetationsbeständen und damit von Teillebensräumen für 
verschiedene Tierarten. Der Eingriff wird aber nicht zu nachhaltigen Störungen von 
lokalen Populationen führen. 

Landschaftsbild 
Durch den Bau von Gebäuden wird die Bebauung an dieser Stelle verdichtet. Da es 
sich aber dabei um eine bauliche Ergänzung in Zusammenhang mit dem Bestands-
gebäude handelt, werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild völlig unerheb-
lich sein.  

Erholung  
Die Auswirkungen auf die Erholungsnutzung in den angrenzenden Bereichen, z.B. 
wohnortnahe Erholung im Bereich des Mainvorland, sind als sehr gering anzusehen.  

Kultur- und Sachgüter 
Durch die geplante Bebauung gibt es keine Auswirkungen auf denkmalsgeschützte 
Objekte. 

III. PLANUNGSZIEL UND MASSNAHMEN

3.1. Planungsziel 
Ziel des Grünordnungsplanes ist es, die Eingriffsauswirkungen im Geltungsbereich 
durch eine entsprechende Planung zu verringern und 
- eine Verringerung der Versiegelungseffekte und Förderung von Verdunstung

und Versickerung (Grundwasserneubildung)
- eine Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse durch eine Bepflanzung im

Innenbereich
- einen Schutz der vorhandenen Grünstrukturen innerhalb des Plangebietes
zu erreichen.
Zur Verwirklichung dieser Planungsziele sind in der Grünordnung die entsprechenden
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen enthalten.

 3.2. Maßnahmen 
Die Obstbäume und Beerensträucher sowie der Waldbestand an der östlichen 
Grundstücksgrenze sollen erhalten werden. 
Als natürliche Abschirmung zur Bahnhofstraße und zu  angrenzenden Grundstücken 
hin muss innerhalb des Geltungsbereiches ein neues Rahmengrün angelegt und mit 
Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden, um so eine intensive Eingrünung des 
neuern Gebäudes mit Bäumen zu erreichen und die Auswirkungen auf das Orts- und 
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Landschaftsbild sowie auf die kleinklimatischen Verhältnisse zu minimieren. Die Ar-
tenlisten für das Rahmengrün und die Baumpflanzungen enthalten sowohl heimische 
Gehölze als auch nicht heimische, aber standortverträgliche Arten. 
Beim Ausbau der untergeordneten Wegeflächen (z.B. Terrassen und Fußwege) mit 
einer Ableitung des Oberflächenwassers in die belebten Oberbodenschichten der an-
grenzenden Vegetationsflächen wird der Eingriff in die Grundwasserneubildung redu-
ziert. 

IV. BILANZ
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 0,42 ha. Der Bebauungsplan
weist ein allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer GRZ von 0,2.
Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung mit einer Flächengröße unter 20 000
Quadratmetern erfolgt nach § 13a Abs.2 Nr.4 BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichs-er-
mittlung.

V. UMWELTBERICHT
Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung mit einer Flächengröße unter 20 000
Quadratmetern muss nach § 13a Abs.3 Nr.1 BauGB keine Umweltprüfung durchge-
führt werden.
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I. ANLASS
Es ist geplant, für das Grundstück Fl.-Nr. 1568, Gemarkung Trennfeld, einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan aufzustellen. Damit soll die planungsrechtliche Voraussetzung für
eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus geschaffen werden.

Da durch die Planung eventuell nach nationalem oder europäischem Recht streng geschütz-
te Tier – und Pflanzenarten betroffen sein könnten, ist eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung für die Fläche erforderlich. 

In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden 
- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten,
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden könn-
ten, ermittelt und dargestellt

- ggfls. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für die Ausnahme von Verboten gem.
§ 45 Abs.7 BNatSchG geprüft.

II. BESTAND
Das Grundstück mit dem Geltungsbereich liegt im Ortsteil Trennfeld östlich der Bahnhofstra-
ße und erstreckt sich von dort Richtung Main.
Auf dem Grundstück befindet sich ein älteres Einfamilienhaus mit anschließenden Garagen
und versiegelten Zufahrtsflächen. An das Gebäude schließen Restbestände von gärtnerisch
gestalteten Freiflächen an. Dieser Bereich des Gesamtgrundstück ist von der Baugrenze
umgrenzt. An diese Freiflächen grenzt nach Osten, d.h. Richtung Main, eine große Fläche,
auf der in den letzten Jahren Obstbäume und Beerensträucher gepflanzt wurden, an. Der
Standraum wird als Wiesenfläche, die mehrmals im Jahr gemäht wird, unterhalten. Außer-
halb des Geltungsbereichs grenzen hier weitere Bestände von Obstgehölzen an. Ganz im
Osten ragt ein kleiner Teilbereich mit ca. 250 m² eines zusammenhängenden Waldbestandes
in den Geltungsbereich. Der Bestand dort umfasst Robinien, Buchen, Eichen, Kastanie,
Eberesche, Fichte und Lärche. Entlang der nordöstlichen Außengrenze wächst eine schmale
Hecke.
Im südlichen Teil des Geltungsbereiches steht eine alte Scheune mit angebauten Schuppen;
der Umgriff ist versiegelt.
Offene Gewässer od. wechselfeuchte Bereiche sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.
Das Grundstück ist nicht Teil eines kartierten Biotops oder einer Fläche, die nach dem Bay.
Naturschutzgesetz geschützt ist.
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 4200 m².

III. PRÜFUNGSMETHODIK
Die vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung orientiert sich in ihrem methodischen Vorge-
hen an den „Hinweisen zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) – Fassung 01/2013“ der Obersten Baubehörde im Bay.
Staatsministerium des Innern.
Als Datengrundlage wurden eigene Ergebnisse einer Begehung vom Anfang 2019 herange-
zogen. Der Termin erfolgte am späten Vormittag bei sonnigem Wetter. Außerdem wurden
Beobachtungen des Grundstücksbesitzers mit aufgenommen.
Ob eine relevante Beeinträchtigung der betreffenden Arten vorliegt, wird nachfolgend geprüft.
Zuletzt wird geprüft, ob ggfls. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen der Ausnahmere-
gelung erfüllt sind. Für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL ist die Erhaltung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes der Populationen der Art ein wichtiges Prüfkriterium.

IV. WIRKFAKTOREN
Im nachfolgenden werden die Wirkfaktoren ermittelt, von denen die für diese Untersuchung
relevanten Beeinträchtigungen und Störungen ausgehen.

1. Baubedingte Wirkfaktoren
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Bei der Erschließung des Grundstücks sowie der Errichtung des Gebäudes und befestigten 
Außenbereiche erfolgen Erdarbeiten mit einem weitgehenden Verlust der Vegetationsschicht  
und dem Abtrag der Oberbodenschicht. Dadurch und durch die baubedingte Unruhe wird die 
Lebensraumfunktion der Fläche stark reduziert.  
Im Zuge der Baufeldvorbereitung muss an der Außengrenze ein schmaler Streifen aus Zier-
gehölzen sowie gärtnerisch angelegte Bereiche am Bestandsgebäude gerodet werden. 

2. Anlagen – und betriebsbedingte Wirkfaktoren
Durch das Vorhaben wird ein Teil des Geltungsbereichs dauerhaft überbaut. Dadurch geht
die Lebensraumfunktion auf der überbauten Fläche verloren; die Lebensraumqualität im Be-
reich der angrenzenden Freiflächen wird geringfügig reduziert.

V. VERMEIDUNGS-UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN
Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um Eingriffe in die Lebensraumausstattung zu
vermeiden oder zu minimieren:
- Reduzierung der Überbauung und befestigten Flächen (Zufahrt, Terrassen etc.) auf das

unbedingt notwendige Umfang (GRZ max. 0,2)
- Erhalt und Pflege der Obstbäume und des kleinen Waldbestandes am östlichen Rand

des Geltungsbereiches
- Schaffung von Ausgleichquartieren für Zauneidechsen, Vergrämung und Verhinderung

der Wiedereinwanderung
- Erhalt der Scheune
- Festlegung des Rodungstermins
Die entsprechenden Maßnahmen werden festgesetzt.

VI. VORKOMMEN UND BETROFFENHEIT EUROPÄISCHER VOGELARTEN
GEM. DER EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE (Art. 1)

Für die Arten des Offenlandes (z.B. Feldlerche, Wiesenschafstelze) ist das Areal auf Grund 
der Größe, der Lage im direkten Anschluss an vorhandene Wohnbebauung (Silhouettenwir-
kung) und auf Grund der Flächennutzung nicht als Bruthabitat geeignet.  
Mit der Baumaßnahme selbst ist auf Grund des Zustandes innerhalb der Baugrenze auch 
keine potentielle Störung bzw. Zerstörung von Nestern von Bodenbrütern nicht zu erwarten.  
Auch in den Grünlandflächen zwischen den Obstbäumen wurden bei der Begehung keine 
Hinweise auf Bodenbrüter gefunden. 
Das vom Eingriff direkt betroffene Areal bietet Heckenbrütern nur in ganz geringem Umfang 
Möglichkeiten zum Nestbau. Im unmittelbaren und weiteren Umfeld zum Plangebiet befinden 
sich große Freiflächen mit gleicher oder sogar hochwertigerer Ausstattung, die ein Auswei-
chen dieser Arten ermöglichen.  
Deshalb ist für keine dieser Arten, weder für die häufigen ubiquitären Arten noch für die Vo-
gelarten der Streuobstwiese oder die Hecken- und Gebüschbewohner, zu befürchten, dass 
eine mögliche Störung einzelner Individuen zu einer Gefährdung der lokalen Population 
führt.  
Im direkten Eingriffsbereich finden Höhlenbrüter auf Grund des fehlenden Gehölzbestandes 
keine geeigneten Nisthöhlen, der Waldbestand ist nicht betroffen.  
Der Planungsraum besitzt für Greifvögel keine Bedeutung als Nahrungshabitat. Sie haben 
großflächigere Nahrungsreviere und verlieren durch die geplante Nutzung nur einen äußerst 
geringen Bereich. Fortpflanzungsstätten sind nicht vorhanden. 

Vergrämungsmaßnahmen zum Schutz von Einzelindividuen oder zum Schutz von Nes-
tern z.B. bei Gebüschbrütern, sind notwendig. Deshalb ist eine Rodung von Gehölz-
beständen oder Einzelgehölzen nur in der Zeit vom 1.10. bis 28.2. zulässig. 

Es ist für keine dieser Arten zu befürchten, dass eine mögliche Störung einzelner Indi-
viduen zu einer Gefährdung der lokalen Population führt. Störungen, die zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung der Avifauna führen, sind deshalb nicht zu erwarten.  
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Da die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist, liegt kein Verstoß gegen § 
44 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG vor.  

VII. VORKOMMEN UND BETROFFENHEIT DER IN DER FFH-RICHTLINIE
(ANHANG IV) AUFGEFÜHRTEN ARTEN

Pflanzenarten 
Es ist keine streng geschützte Pflanzenart im Plangebiet vorhanden und auch nicht zu erwar-
ten. 

Tierarten 
Die geringe Flächengröße und Lebensraumdiversität, die Lage im unmittelbaren Anschluss 
an bestehende Bebauung lässt kaum relevante Tiergruppen erwarten.  

• Reptilien
Die Zauneidechse und die Schlingnatter als die beiden relevanten Artengruppen besiedeln in 
der Regel sonnenexponierte Flächen mit lockerem, gut drainiertem Substrat, mit unbewach-
senen Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen, mit spärlicher bis mittelstarker Vegetation 
und mit dem Vorhandensein von Kleinstrukturen (Steine od. Totholz) als Sonnenplätzen. Als 
Überwinterungsplätze dienen ihnen Fels- oder Erdspalten, vermoderte Baumstubben oder 
verlassene Nagerbauten. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen um 
das Bestandsgebäude herum existieren Abschnitte einer ehemaligen Pflanzbeeteinfassung 
aus Bruchsteinen. Über größere Abschnitte sind die Fugen allerdings mit Mauermörtel fest 
verfugt. In anderen Teilabschnitten sind die Steine trocken aufgesetzt und die Fugen mit 
Erde etc. verfüllt. Diese Beetabstützung besitzt in nur sehr geringem Umfang Rückzugsmög-
lichkeiten für Zauneidechsen. Das gesamte Umfeld um das Bestandsgebäude und die Flä-
che innerhalb der Baugrenze wird von den Bewohnern als hausnaher Außenbereich intensiv 
genutzt und dient auch den Haustieren (Hund, Katze) als Freilaufbereich. Er hat damit für die 
Zauneidechse und andere Reptilien auf Grund der fehlenden Strukturen und der hohen Nut-
zungsintensität durch die Bewohner und Haustiere nur sehr geringe Habitatqualität. Stabile 
Populationen sind für die Flächen innerhalb der Baugrenze nicht zu erwarten. Allerdings 
kann in der worst-case-Betrachtung ein Vorkommen von Einzelindividuen nicht ganz ausge-
schlossen werden, die aus der anschließenden Obstwiese einwandern können. Denn auf der 
nach Südwesten hin anschließenden Obstwiese Richtung Main sind häufiger Zauneidechsen 
anzutreffen. Dies ist sicher begründet in dem fehlenden Nutzungsdruck und dem Vorkom-
men geeigneter Quartierstrukturen in ausreichendem Umfang.   
Zum Schutz von Zauneidechsen müssen auf der überbaubaren Fläche rechtzeitig vor Beginn 
von Erdarbeiten (Bodenabtrag und -andeckung) Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Dazu müssen vorh. Individuen eingesammelt und auf die Obstwiese mit den neuen, 
zusätzlich zu schaffenden Ausgleichquartieren umgesiedeTerminierunglt werden. Durch die 
Errichtung eines Folienzaunes zur Bearbeitungsfläche hin muss das spätere Wiedereinwan-
dern von einzelnen Individuen zu verhindert werden. Die Maßnahmen müssen gem. den 
fachlichen Vorgaben der „Arbeitshilfe zu speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung Zaunei-
dechse, Relevanzprüfung – Erhebungsmethoden – Maßnahmen“ Stand Juli 2020 des Bay. 
Landesamtes für Umweltschutz LfU ausgeführt werden. Hinsichtlich Terminierung und Aus-
führung der Vergrämung und Umsiedlung müssen die Pkt. 8.2.1. und 8.2.2. dieser für Bayern 
relevanten Arbeitsanweisung beachtet werden. In der 2. Hälfte 2020 wurde vom Grund-
stücksbesitzer auch ein massiver Holzzaun als Abtrennung zwischen dem hausnahen Be-
reich und der Obstwiese errichtet, so dass  ein Betreten der Obstwiese z.B für Hunde und 
damit eine Störung verhindert wird.  
Eine signifikante und nachhaltige Betroffenheit der beiden streng geschützten Reptilienarten 
ist auf der Basis der festgesetzten Vergrämungs- und Ausgleichmaßnahmen nicht zu erwar-
ten. Ein Ausnahmeantrag muss nicht gestellt werden. 

• Amphibien
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Im Eingriffsbereich gibt es keine Gewässer. Daher kann ein Vorkommen von streng ge-
schützten Amphibienarten, wie z.B. Gelbbauchunke oder Springfrosch, ausgeschlossen wer-
den. 

• Fledermäuse
Am südlichen Rand des Geltungsbereichs steht eine alte Scheune, die als ein potentielles 
Fledermausquartier eingestuft werden muss. Diese Scheune ist aber von der geplanten 
Baumaßnahme nicht betroffen, sie steht auch außerhalb der Baugrenze und bleibt auch zu-
künftig erhalten. Ebenso ist der kleine Waldbestand, der potentielle Habitatstrukturen für Fle-
dermäuse aufweisen kann, nicht von der Baumaßnahem betroffen.  
Der Eingriffsbereich dient sicher als Transfer- und Jagdrevier, was aber keine besondere ar-
tenschutzrechtliche Relevanz hat, da mit dem Verlust dieser Fläche keine Population in ihrer 
Existenz betroffen ist. 
Eine Betroffenheit der Fledermäuse kann ausgeschlossen werden, vertiefende Kartierungs-
leistungen sind nicht erforderlich.  

• Tagfalter
Im Eingriffsbereich fehlen Bestände von Wiesenknopf bzw. Ampfer, so dass keine geeigne-
ten Habitatstrukturen für die streng geschützten Tagfalterarten Ameisenbläuling und Großer 
Feuerfalter vorhanden sind. Von daher kann ein Vorkommen dieser Arten ausgeschlossen 
werden. 

• Haselmaus
Innerhalb der Baugrenzen befinden sich keine Gehölzstrukturen, die die Standortansprüche 
der Haselmaus erfülle. Der kleine Waldbestand, der am östlichen Rand in den Geltungsbe-
reich hineinragt, wird von der Baumaßnahme weder direkt noch indirekt beeinträchtigt. Eine 
Betroffenheit der Haselmaus kann ausgeschlossen werden.  

Vergrämungsmaßnahmen über die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz der Zaunei-
dechse und dem Rodungstermin hinaus sind nicht notwendig. 

Da die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang unter Einbeziehung der Festsetzungen im Be-
bauungsplan weiterhin erfüllt ist, liegt kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 44 
Abs. 5 Satz 2 BNatSchG vor.  

Eine erhebliche Störung liegt gem. § 44 Abs.1 Satz 2 BNatSchG nicht vor. Da keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Tierarten von der Maßnahme betroffen sind, 
liegt kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. mit § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG vor. 

VIII. ZUSAMMENFASSUNG
Für die nach der Vogelschutzrichtlinie geschützten wildlebenden Vogelarten kann
ausgeschlossen werden, dass unter Einbeziehung der festgesetzten Vermeidungs-
maßnahmen ein Verbotstatbestand vorliegt.

Für die Arten nach FFH-Richtlinie Anhang IV können unter Berücksichtigung der Fest-
setzungen Verbotstatbestände ebenfalls ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit ei-
nes Verstoßes gegen das Tötungsverbot gem. § 44 Abs.1.Satz 1 BNatSchG kann nicht 
ausgeschlossen werden, eine erhebliche Störung der lokalen Populationen liegt aber 
nicht vor. 
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ANHANG 

LAGEPLAN 

  BILD 1 : Bestandsgebäude, strassenseitig 
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 BILD 2 Bestandsgebäude mit Eingriffsbereich gartenseitig 

 BILD 3 : Blick zur Scheune 

Seite  von  7 10



Vorhabenbezogener Bebauungsplan
 „Bahnhofstr. 2“
im Gemeindeteil Trennfeld 

Gemeinde: Trennfeld : Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Bahnhofstr. 2“, Gemeindeteil Trennfeld  Seite 75

Markt Triefenstein, Lkrs. Main-Spessart 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Bahnhofstraße 2“, OT Trennfeld 
Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

 BILD 4: Gemauerte Pflanzbeeteinfassung 

BILD 5 : Trockenmauer
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 BILD 6 : Obstbaumgehölze, Blick von Westen 

BILD 7 : Obstbaumgehölze, Blick von Osten 
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BILD 8 : Blick in den Waldbestand
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